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Ordnung zur Änderung der 
Bachelor-Prüfungsordnung des dualen Studiengangs Betriebswirtschaft  

der Fachhochschule Südwestfalen in Kooperation mit der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Hellweg-Sauerland GmbH 

vom  11. Januar 2016 
 
Auf Grund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547) hat die 
Fachhochschule Südwestfalen die folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Bachelor-Prüfungsordnung des dualen Studiengangs Betriebswirtschaft der Fachhochschule 
Südwestfalen in Kooperation mit der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hellweg-Sauerland GmbH 
vom 27. Juni 2013 (Amtliche Bekanntmachung der Fachhochschule Südwestfalen – Verkündungsblatt 
der Fachhochschule Südwestfalen – vom 04.07.2013) wird wie folgt geändert: 
 
 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
a) Die Angabe zu § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 Anerkennung von Prüfungsleistungen“. 
b) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 (weggefallen)“. 
c) Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20 (weggefallen)“. 
 

2. § 5 erhält folgende Fassung: 
„§ 5  Prüfungsausschuss 
 
(1)  Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben ist ein Prüfungsausschuss zu bilden; die Verantwortung der Dekanin oder des Dekans 
gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 HG bleibt unberührt. Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts. Er besteht aus 
 
a) vier Mitgliedern der Professorenschaft, darunter einem vorsitzenden Mitglied und einem 

stellvertretend vorsitzenden Mitglied,  

b) einer oder einem Angehörigen der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 HG sowie  

c) zwei Studierenden. 
 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Ingenieur- 
und Wirtschaftswissenschaften nach Gruppen gewählt. Der Fachbereichsrat wählt aus dem Kreis der 
Professorenschaft das vorsitzende und das stellvertretend vorsitzende Mitglied. Für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses mit Ausnahme des vorsitzenden und des stellvertretend vorsitzenden Mitglieds 
werden durch den Fachbereichsrat nach Gruppen Vertreterinnen beziehungsweise Vertreter gewählt. 
Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tätigen Mitglieder beträgt vier Jahre, die der 
studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. Bei Ausscheiden einzelner Mitglieder 
erfolgt eine Nachwahl.  
 
(2)  Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere 
zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die Entwicklung der Prüfungen und 
der Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform des Studienplans, der Studienordnung und der 
Prüfungsordnung. 
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(3) Der Prüfungsausschuss kann über die in dieser Prüfungsordnung geregelten Fälle hinaus weitere 
zu bezeichnende Aufgaben auf die Vorsitzende beziehungsweise den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

 
(4)  Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem vorsitzenden Mitglied oder dessen 
Stellvertretung und zwei Mitgliedern der Professorenschaft mindestens ein weiteres stimmberechtigtes 
Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des vorsitzenden Mitglieds bzw. bei dessen Abwesenheit die Stimme der Stellvertretung. Die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses aus der Gruppe der Studierenden wirken bei pädagogisch-
wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beurteilung 
von Studien- und Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden, nicht mit. 
An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festlegung von 
Prüfungsaufgaben oder ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses nicht teil. 
 
(5)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der Prüfungen 
anwesend zu sein; ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich am selben Tag der gleichen 
Prüfung zu unterziehen haben. 
 
(6)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertretende unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7)  Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind den betroffenen Studierenden 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Ihnen ist vorher rechtliches Gehör zu gewähren. 
§ 2 Abs. 3 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere 
über die Ausnahme von der Anhörungs- und Begründungspflicht bei Beurteilungen wissenschaftlicher 
und künstlerischer Art, bleibt unberührt.“ 
 

3. § 7 erhält folgende Fassung: 
 ,,§ 7 Anerkennung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden auf 
Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen besteht, die ersetzt werden.   

(2) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforderlichen Informationen über die anzuerkennende 
Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt beim Prüfungsausschuss. 

(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 1 werden innerhalb von drei Monaten 
getroffen. 

(4) Auf Antrag der oder des Studierenden erfolgt auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 
die Einstufung in ein Fachsemester, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung 
erworbenen Leistungspunkte nach dem Europäischen Credit-Transfer-System (ECTS) im Verhältnis 
zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren ECTS-Leistungspunkte 
ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wird 
aufgerundet. 

(5) Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des Absatzes 1 begehrte Anerkennung versagt, kann 
die antragstellende Person eine Überprüfung der Entscheidung durch das Rektorat beantragen; das 
Rektorat gibt dem Prüfungsausschuss eine Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 

(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten 
über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer 
Staaten abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor. 

(7) Vereinbarungen über die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen im "learning 
agreement" im Rahmen des ECTS sind verbindlich. 
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(8) Vor Aufnahme des Studiums bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen von 
Jungstudierenden gemäß § 48 Absatz 6 HG werden auf Antrag angerechnet. 

(9) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 
vorgelegter Unterlagen anerkennen, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den 
Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. Diese 
Anerkennung ist auf maximal die Hälfte der für den Studiengang erforderlichen Credits begrenzt. 

(10) Über die Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 9 entscheidet der Prüfungsausschuss, im 
Zweifelsfall nach Anhörung der für die Fächer zuständigen Prüfenden. 

(11) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 4 sind entsprechend auf Feststellungen im Rahmen der 
Einstufungsprüfung gemäß der Ordnung zur Regelung der Einstufungsprüfung für die Studiengänge 
der Fachhochschule Südwestfalen anzuwenden. Das Nähere über Art, Form und Umfang der 
Einstufungsprüfung ist in der Ordnung zur Regelung der Einstufungsprüfung für die Studiengänge der 
Fachhochschule Südwestfalen geregelt.“ 

4. § 9 erhält folgende Fassung: 
„§ 9  Wiederholung von Prüfungsleistungen 
 
(1)  Modulprüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können zweimal 
wiederholt werden. Bei nicht bestandenen Modulprüfungen in Form einer Projektarbeit oder einer 
Hausarbeit muss jeweils ein neues Projekt bzw. eine neue Hausarbeit bearbeitet werden. 
 
(2)  Die Bachelorarbeit und das Kolloquium können bei „nicht ausreichender" Leistung einmal 
wiederholt werden. 
 
(3)  Eine mindestens als ausreichend bewertete Modulprüfung kann nicht wiederholt werden.“ 

5. § 10 wird aufgehoben. 

6. § 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die für den nicht fristgerechten Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich (innerhalb von drei Werktagen nach der Prüfung) schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Krankheitsfalle ist der Nachweis durch Vorlage eines 
ärztlichen Attests zu erbringen, welches die krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit bescheinigt und 
spätestens am Tag der Prüfung ausgestellt wurde. Werden die Gründe vom Prüfungsausschuss 
anerkannt, so gilt die Prüfung in dem betroffenen Modul als nicht unternommen.“ 

7. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 Zulassung zu Modulprüfungen 
(1) Die Zulassung zu Modulprüfungen ist in der Regel über das Online-Verfahren zu beantragen. Bei 
technischen Fehlern oder gesonderter vorheriger Ankündigung hat die Beantragung der Zulassung 
schriftlich über das Studierenden-Servicebüro zu erfolgen. Dabei sind folgende Fristen einzuhalten: 
 
a) Im Falle einer Modulprüfung in Form einer Klausur, einer Klausur im Antwortwahlverfahren oder 

einer mündlichen Prüfung wird diese Frist vom Prüfungsausschuss festgelegt. 
 

b) Im Falle der Modulprüfung in Form einer Hausarbeit (§ 17) oder einer Kombinationsprüfung 
(§ 18) beträgt diese Frist vier Wochen nach Beginn der Lehrveranstaltungen des Semesters. 

 
(2) Bei der Beantragung der Zulassung zu den Modulprüfungen sind auf Verlangen folgende 
Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden: 
 
a) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen, 

b) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer Bachelorprüfung im gleichen 
Studiengang, 

c) im Falle mündlicher Prüfungen eine Erklärung darüber, ob einer Zulassung von Zuhörenden 
widersprochen wird. 
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Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in 
der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. 
 
(3) Die Zulassung zu Modulprüfungen in Form einer Projektarbeit (§ 19) kann jederzeit beantragt 
werden. 
 
(4) Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung ist verbindlich. Er kann in der Regel über das 
Online-Verfahren ohne Angabe von Gründen und ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen 
Prüfungsversuche unter Einhaltung der nachstehend aufgeführten Fristen zurückgenommen werden: 
 
a) Bei Modulprüfungen in Form einer Klausurarbeit (§ 15), einer Klausurarbeit im 

Antwortwahlverfahren (§ 15a) oder mündlichen Prüfung (§ 16) beträgt diese Frist eine Woche vor 
dem festgesetzten Prüfungstermin. 

b) Bei Modulprüfungen in Form einer Hausarbeit (§ 17), einer Kombinationsprüfung (§ 18) oder 
einer Projektarbeit (§ 19) endet diese Frist zwei Wochen nach Ablauf der Frist zur Antragstellung 
zwecks Zulassung. 

 
Bei technischen Fehlern oder gesonderter vorheriger Ankündigung hat die Rücknahme der Zulassung 
schriftlich über das Studierenden-Servicebüro zu erfolgen. 
 
(5) Beantragt eine Kandidatin oder ein Kandidat erstmalig die Zulassung zu einer Prüfung in einem 
Modul als Wahlpflichtmodul und zieht diesen Antrag nicht fristgerecht zurück, so ist dieses hierdurch 
verbindlich als Wahlpflichtmodul festgelegt.  
 
(6) Zu einer Modulprüfung kann nur zugelassen werden, wer an der Fachhochschule Südwestfalen 
eingeschrieben oder als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist. Die Zulassung zu einer Prüfung 
in einem Wahlpflichtmodul setzt voraus, dass bereits 100 Credits gemäß Anlage 1 erworben sind.  
 
(7) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
 
a) die in Absatz 6 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin ergänzt werden oder 

c) die Kandidatin oder der Kandidat eine entsprechende Prüfung in einem 
Fachhochschulstudiengang Betriebswirtschaft endgültig nicht bestanden hat oder im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes die Bachelorprüfung in einem Studiengang, der eine 
erhebliche inhaltliche Nähe zu diesem Studiengang aufweist, endgültig nicht bestanden hat. 

 
(8)  Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss.“ 
 

8. § 15 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
„(6) In den mit Leistungspunkten bewerteten Studiengängen werden Modulprüfungen in Form von 
Klausuren in der Regel von einem Prüfenden bewertet. Klausuren, die über ein Fortführen des 
Studiums entscheiden (dritter Versuch), sind von zwei Prüfenden zu bewerten. Bei nicht 
übereinstimmender Bewertung einer Klausurarbeit ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen. Wenn eine prüfende Person eine Note mit mindestens ausreichend und die 
andere prüfende Person eine Note mit nicht ausreichend ansetzt und das arithmetische Mittel mit der 
Folge gebildet wird, dass die Prüfung als nicht bestanden gilt, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte 
prüfende Person bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der 
beiden besseren Einzelbewertungen der drei Prüfenden. Im Falle des Absatzes 5 Satz 2 wird die 
Bewertung jeder oder jedes Prüfenden entsprechend der vorher festgelegten Gewichtung der Anteile 
berücksichtigt.“ 

 
9. § 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Hausarbeiten sind Ausarbeitungen von in der Regel zehn bis 15 Seiten Umfang, die im Rahmen 
eines Wahlpflichtmoduls erstellt werden.“ 
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10. § 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Projektarbeiten sind Ausarbeitungen von in der Regel fünf bis 15 Seiten Umfang, die im Rahmen 
eines Moduls aus den praxisbezogenen Fächern erstellt werden.“ 
 

11. § 20 wird aufgehoben. 
 

12. § 23 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„(4) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und im 
Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind oder 

c) die Kandidatin oder der Kandidat im Geltungsbereich des Grundgesetzes den Prüfungsanspruch 
in einem Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft oder einem Studiengang, der eine erhebliche 
inhaltliche Nähe zu diesem Studiengang aufweist, durch endgültiges Nichtbestehen verloren hat.“ 
 

13. § 25 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Das Kolloquium als fächerübergreifende Abschlussprüfung dient insbesondere der Feststellung, 
ob der Prüfling über das erforderliche wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenwissen verfügt und 
außerdem befähigt ist, das theoretische Wissen auf praxisorientierte Problemstellungen anzuwenden. 
Gegenstand des Kolloquiums können auch Fragen zur Bachelorarbeit und deren Einordnung in den 
gesamtwirtschaftlichen Kontext sein.“ 
 

14. Anlage 1 erhält folgende Fassung: 
 

Anlage 1 
 
Katalog der Pflichtmodule und Zuordnung der Credits 
 
 
In den nachfolgend genannten Prüfungsfächern ist je eine Modulprüfung abzulegen. Das Semester, in 
dem die jeweilige Modulprüfung in der Regel abgelegt werden soll, und die zugehörigen Credits sind 
vermerkt. 
 

Fach     Modulprüfung Credits Semester 
            
BWL A.1  Betriebliche Funktionen 8 2. 
  A.2  Internes Rechnungswesen und Controlling 7 3. 
  A.3  Externes Rechnungswesen und Steuern 8 5. 
  A.4  Investition und Finanzierung 6 4. 
  A.5  Management 9 4. 
  A.6  Organisation und Unternehmensführung 5 5. 
            
VWL B.1   Volkswirtschaftstheorie 5 2. 
  B.2  Volkswirtschaftspolitik 5 4. 
           
Recht C  Recht 10 5. 
      
Sonstiges D.1  Methodenlehre 8 2. 
 D.2  Fremdsprachen 6 2. 
      
  E.  Individuelle Führungskompetenzen 7 5. 
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Praxis F.1  Betriebliche Anwendungen I 15 1. 

 F.2  Betriebliche Anwendungen II 15 2. 

 F.3  Betriebliche Anwendungen III 15 3. 

 F.4  Projektarbeit 15 5. 
           
      Erforderliche Summe der Credits (16 Module) 144   

 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung mit folgender Maßgabe in Kraft. 
Für Studierende, die im Wintersemester 2015/16 im fünften oder einem höheren Fachsemester in dem 
Studiengang Betriebswirtschaft eingeschrieben sind, gelten für das Modul „Individuelle 
Führungskompetenzen“ die bisherigen Prüfungsregelungen fort, wobei die Teilprüfungen 
„Zeitmanagement und Lerntechnik“, „Wirtschaftspsychologie“ und „Projektmanagement“ letztmalig im 
Wintersemester 2017/18 angeboten werden. 
 
Diese Ordnung wird in der Amtlichen Bekanntmachung der Fachhochschule Südwestfalen – 
Verkündungsblatt der Fachhochschule Südwestfalen – veröffentlicht. 
 
Sie wird nach Überprüfung durch das Rektorat der Fachhochschule Südwestfalen aufgrund des 
Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften vom  
7. Dezember 2015 ausgefertigt. 
 
 
Iserlohn, den 11. Januar 2016 
 
 
Fachhochschule Südwestfalen 
Der Rektor  
 
 
 
 
Professor Dr. Claus Schuster 
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